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Aktuelle Rechtsprechung zu § 50d Abs. 8 EStG: 

Keine Verdrängung durch zeitlich nachfolgendes Doppelbesteuerungsabkommen 

 

Mit Beschluss vom 15. Dezember 2015 (2 BvL 1/12) hat das Bundesverfassungsgericht  

§ 50d Abs. 8 Satz 1 EStG für verfassungskonform erklärt. Eine Überschreibung eines 

Doppelbesteuerungsabkommens durch innerstaatliches Gesetz („Treaty Override“) ist 

danach verfassungsrechtlich zulässig.  

 

Diese Entscheidung gilt eindeutig für Doppelbesteuerungsabkommen, die vor Einführung 

des § 50d Abs. 8 EStG in Kraft getreten sind. § 50d Abs. 8 EStG ist durch das StÄndG 

2003 eingeführt worden und seit dem Veranlagungszeitraum 2004 anwendbar. Fraglich 

blieb jedoch, ob diese Entscheidung auch für Doppelbesteuerungsabkommen gilt, die 

nach Einführung des § 50d Abs. 8 EStG in Kraft getreten sind und in denen die Anwen-

dung der Freistellungsmethode nicht von der tatsächlichen Besteuerung im Ausland ab-

hängig gemacht worden ist („lex posterior“-Grundsatz). 

 

Mit Urteil vom 25.05.2016 hat der Bundesfinanzhof (BFH) (I R 64/13) diese Frage ent-

schieden. Der BFH hat ausgeführt, dass der „lex posterior“ Grundsatz in diesen Fällen 

keine Anwendung findet. § 50d Abs. 8 EStG 2002 (i.d.F. des StÄndG 2003) wird durch 

ein zeitlich nachfolgendes Doppelbesteuerungsabkommen nicht verdrängt.  

 

Nach Auffassung der Gerichte hat der Gesetzgeber in § 50d Abs. 8 EStG seinen Willen 

zur Abkommensüberschreibung („Treaty Override“) eindeutig zum Ausdruck gebracht - 

„ungeachtet des Abkommens“. Weder mit Blick auf den Rang noch auf die Zeitfolge noch 

auf die Spezialität der Regelung bestehen nach der Rechtsprechung Zweifel am Vorrang 

des § 50d Abs. 8 EStG vor inhaltlich abweichenden völkerrechtlichen Vereinbarungen in 

Doppelbesteuerungsabkommen. 

 

Im Ergebnis führt dies dazu, dass § 50d Abs. 8 EStG bei Vorliegen einer unbe-

schränkten Steuerpflicht in Deutschland stets zu beachten ist. 

 

Gemäß § 50d Abs. 8 EStG wird bei unbeschränkt Steuerpflichtigen eine Steuerfreistel-

lung bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit nur dann gewährt, wenn der Steuer-

pflichtige nachweist, dass er die im Ausland auf die Einkünfte festgesetzten Steuern ent-

richtet hat oder eine Verzichtserklärung (Waiver Certificate) aus dem Ausland vorliegt. 

Nach der aktuellen Rechtsprechung gilt dies unabhängig von der Frage, ob das Doppel-

besteuerungsabkommen eine Rückfallklausel (subject- to- tax clause) enthält oder nicht 

und unabhängig vom Inkrafttreten des Doppelbesteuerungsabkommens. 

 

Es gibt lediglich eine Ausnahme hierzu: wenn der freizustellende Arbeitslohn unterhalb 

der Bagatellgrenze von EUR 10.000 liegen, sind die Grundsätze des Merkblattes zu        

§ 50d Abs. 8 EStG vom 21.07.2005 zu beachten. Eine Steuerfreistellung ist in diesen Fäl-

len aus Vereinfachungsgründen auch ohne Nachweis der Besteuerung im Ausland mög-

lich - in allen anderen Fällen muss der Nachweis der Besteuerung im Ausland erbracht 

werden. 
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